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PRESSEAUSSENDUNG 

 
+Not-Aus für Kahlenberg-Seilbahn+ 

 
+Naturjuwel am Rande Wiens bleibt weiterhin erhalten+ 

 
+Kahlenberg-Seilbahn nicht genehmigungsfähig+ 

 
+Reaktion der Politik lässt auf sich warten+ 

 
 
Der bereits geplanten Kahlenberg-Seilbahn wird das Stromkabel aus der Steckdose 
gezogen. Wienerinnen und Wiener atmen auf. Ein unverwechselbares Naturjuwel 
am Rande der Stadt bleibt weiterhin erhalten. 
 
Die List Rechtsanwalts GmbH hat im Auftrag der Bürgerinitiative „Schützt den 
Wienerwald - STOPP der Seilbahn auf den Kahlenberg“ eine umfassende Prüfung 
der Sach- und Rechtslage vorgenommen und erkannt, dass das Projekt keinesfalls 
bewilligungsfähig ist. 
 
Es besteht keine Rechtsgrundlage für die Genehmigung einer Seilbahn auf den 
Kahlenberg. Europarechtliche Vorschriften legen eindeutig fest, dass sämtliche 
Anträge auf Genehmigung von Errichtung und Betrieb einer Seilbahn abzuweisen 
sind. 
 
Entsprechend der europarechtlichen Vorschriften hat der österreichische 
Verwaltungsgerichtshof im Laakirchen-Erkenntnis (Erkenntnis vom 24.01.2017, GZ: 
Ro 2016/05/0011-13) erkannt, dass eine Behörde (im gegenständlichen Fall die 
Wiener Landesregierung) verpflichtet ist, ihre Zuständigkeit unter Berücksichtigung 
einer allfälligen Umweltverträglichkeitsprüfungs-Pflicht („UVP-Pflicht“) des 
eingereichten Vorhabens zu prüfen und aufgrund nachvollziehbarer Feststellungen 
darzulegen, warum sie vom Fehlen einer UVP-Pflicht und damit von ihrer 
Zuständigkeit ausgeht. Bei unionsrechtskonformer Auslegung ist Anrainern bereits in 
diesem Feststellungsverfahren Parteistellung zu gewähren.  
 
Der Verwaltungsgerichtshof bezieht sich in obiger Entscheidung weiters auf das 
Urteil des EuGH im Fall Gruber, wonach bei Bestehen einer UVP-Pflicht der 
„betroffenen Öffentlichkeit“ gemäß Art. 1 Abs. 2 der UVP-RL wiederum Parteistellung 
zu gewähren ist. Dies entspricht § 19 UVP-G 2000. 
 
Sollte ein Genehmigungsbescheid ohne Durchführung eines Feststellungsverfahrens 
oder UVP-Verfahrens ergehen, kann die betroffene Öffentlichkeit einen Antrag auf 
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Zustellung des Genehmigungsbescheides stellen und im Rahmen einer Beschwerde 
ihre Argumente betreffend die Verpflichtung zur Durchführung einer UVP vorbringen. 
Diese Möglichkeit des Rechtsschutzes ist laut Verwaltungsgerichtshof unmittelbar 
aus der UVP-RL ableitbar. Im gegenständlichen Fall handelt es sich um eine 
Genehmigung gemäß dem Wiener Naturschutzgesetz, dem Seilbahngesetz 
(Erteilung der Konzession sowie Baugenehmigungsverfahren) bzw. um ein etwaiges 
UVP-(Feststellungs-)verfahren.  
 
Ausdrücklich wurde die Wiener Landesregierung als zuständige Stelle aufgefordert, 
amtswegig ein Feststellungsverfahren betreffend das Bestehen einer UVP-Pflicht 
gemäß § 3 Abs 7 UVP-G 2000 durchzuführen. 
 
Für weitere Informationen steht Ihnen Herr RA Univ. Doz. Dr. Wolfgang List oder 
Herr RAA Mag. Paul Nagler unter office@ralist.at gerne zur Verfügung. 
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